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Rechtsverordnung 
 
 

über die Parkgebühren an Parkuhren in Villingen-Schwenningen 
(Parkgebührenordnung) 

 
 
vom 05.10.1988, geändert am 15.12.1992 und 19.07.2000 
 
 
 
Aufgrund § 6 a Abs. 6 des Straßenverkehrsgesetzes, zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. 
April 1998 (BGBl. I, 810) und des § 2 der Verordnung der Landesregierung über Parkgebüh-
ren vom 07.04.1981 (GBL. S. 245) hat der Gemeinderat der Stadt Villingen-Schwenningen in 
seiner Sitzung vom 06.03.2003 folgende Rechtsverordnung über die Parkgebühren an Park-
uhren und Parkscheinautomaten beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
(1) Die Gebühren für das Parken an Parkuhren oder anderen Vorrichtungen zur Überwa-

chung der Parkzeit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen betragen in der 
 

Parkgebührenzone I  0,40 Euro je 20 Minuten 
Parkgebührenzone II  0,20 Euro je 20 Minuten 
 

(2) Die Parkgebührenzone I umfasst: 
 

a) im Stadtbezirk Villingen ein Bereich der durch folgende Straße begrenzt wird: 
 

Bertholdstraße zwischen Abgang Zähringerstraße und Abgang Gerwigstraße ohne 
Bleichestraße, Gerwigstraße, Bahnhofstraße ab Abgang Gerwigstraße bis Bi-
ckenstraße, Bickenstraße, Klosterring, Mönchweilerstraße ab Abgang Klosterring 
bis Abgang Friedrichstraße, Benediktinerring, St.-Nepomuk-Straße, Schillerstra-
ße, Am Riettor, Romäusring, Zähringerstraße von Abgang Romäusring bis Abgang 
Bertholdstraße 

 
b) im Stadtbezirk Schwenningen ein Bereich, der durch folgende Straßen begrenzt wird: 

 
Erzbergerstraße zwischen Abgang Friedrich-Ebert-Straße und Abgang Alte Herd-
straße, Alte Herdstraße, Schützenstraße zwischen Abgang Alte Herdstraße und 
Austraße, Austraße zwischen Abgang Schützenstraße und Winkelstraße, Winkel-
straße, Spittelstraße zwischen Abgang Winkelstraße und Abgang Dauchinger Stra-
ße, Straße Auf der Lehr, Sturmbühlstraße zwischen Abgang Straße Auf der Lehr 
und Abgang Engelstraße, Engelstraße, Kronenstraße, Harzerstraße, Bärenstraße, 
Karlstraße vom Abgang Bärenstraße bis Abgang August-Reitz-Straße, Friedrich-
Ebert-Straße 

 
Die genannten Straßen bzw. Straßenteile sind im vollen Umfang Bestandteil der Parkgebüh-
renzone I. Die Parkgebührenzonen sind aus beiliegenden Planauszügen ersichtlich, die in-
soweit Bestandteil dieser Rechtsverordnung sind. 
 
(3) Die Parkgebührenzone II umfasst alle übrigen nicht genannten Straßen, Wege und Plät-

ze. 
 
     !!! 
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(4) Die Höchstparkdauer in Parkgebührenzone I wird auf 60 Minuten begrenzt. Wenn die 
örtlichen Verhältnisse und die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs es erfordern, 
kann die Verkehrsbehörde ausnahmsweise Parkuhren mit kürzerer oder längerer Park-
dauer anordnen. 

 
§ 2 

 
Die Gebührenpflicht wird auf Werktage von 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr beschränkt. 
 

§ 3 
 
Solange übergangsweise Parkuhren mit einem niedrigeren Gebührensatz als dem in § 1 
festgelegten aufgestellt sind, ist die auf der einzelnen Parkuhr angegebene Gebühr zu ent-
richten. 
 

§ 4 
 
Diese Rechtsverordnung tritt zum 01. April 2003 in Kraft. 
 
Villingen-Schwenningen, den 06.03.2003 
 
 

gez. 
Dr. Rupert Kubon 
Oberbürgermeister 
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